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 Veröffentlicht am 25.02.2002

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

60/02 Arbeitnehmerschutz

Norm

ArbIG 1993 §23 Abs2;

VStG §9 Abs2;

VStG §9 Abs4;

Rechtssatz

Ausführungen dazu, dass das Freihalten von Notausgängen eine geradezu typische Angelegenheit ist, die

sinnvollerweise in den Verantwortungsbereich eines Filialleiters übertragen werden kann. Die Bestellung von

verantwortlichen Beauftragten für die betre:ende Filiale ist nicht aus dem Grunde rechtsunwirksam, weil es sich bei

den Bestellten nicht um leitende Angestellte im Sinne des ArbIG 1993 handelt.
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